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gBitfi«. fumets. f»«Kbw..^etîMa9 („Srceijterbïatt*)

Heinr. Hüni im Hof in MorgenAm A A A A (Zfirichsee)

flsHl»!»®! Gegründet 1728 4» Riemenfabrlk 3553«

Alt bewährte %im2liiA2 j^aaarm mit Eichen-
Ia Qualität BBsHdB örubengerbung

Einzige Gerberei mit Riemenfabrik in Horgen.

Q3autenfontrod=^erorbnunô
bet 0tabt

(Sortfe^uns ftatt ©cfjlub.)

Slrt. 22. ®te ©teilen, reo ißflafier ober Veton p=
bereitet wirb, follen, fofern fie nicE)t minbeftens 7 m oon
bem Vaugerüfie entfernt finb, buret) ein ftarteS ©d)ut)=
bact) gefc£;ütjt werben. ^Desgleichen finb bie untern Sir»

beitêftellen an ^affaben flogen baS herabfallen oon
©egenftänben p fdjütjen. ®S muff fpepll ber unterfte
©erüftgang bic£)t anfefyfiefjenb an bie gaffabe gebeeft
bleiben.

Slrt. 23. Oeffnungen ber Sidjtfdjäd)te, Slufpge, Rinnen»
aufgänge ufro. in ben Valfenlagen, foroie Fallgruben unb
anbere Vertiefungen auf ber Vauftelle finb einpfrieben
unb an ben Vänbern mit ©djut^brettern einpfaffen, beren
Dberlante bie ©ebälflage um minbeftens 20 cm über»

ragt, ober fid)er ppbeden.
Slrt. 24. Vei ©latteiS unb ©dpee müffen bie @e=

rüftbretter, Saufbrüden, Vautreppen, ©erüftböben, @e=

bällabbedungen ufro., ebenfo beim Segen ber Valien bie
obern Mauerfläd)en gereinigt unb mit @alj unb ©anb
beftreut roerben.

Slrt. 25. ®ie ©erüfte, bie längere (feit im ©ebraudje
finb, müffen in angemeffenen, ben SBitterungSoertjältniffen
entfpredfenben 3«tabfdipitten, minbeftens aber alle 2 SCRo=

nate ober, œenn fie eine geitlang nid)t benutzt rourben,
oor ber Söieberbenutpng forgfältig geprüft roerben.

2. ©erüfte im Qnnern ber Vauten.
Slrt. 26. Vei Arbeiten im $nnern ber Vauten, roie

Maurer», ©ipfer», Malerarbeiten ufro., finb ©erüfte p
erfiellen, bie gut abgebedt unb, fofern nidjt ber ganje
Vaunt eingerüftet roirb, minbeftens 1 m breit unb bei
über 2,50 m hö|e mit einer Vüdletjne p oerfeljen finb.

©ipfergerüfte müffen mit ftarlen, roenn möglich mit
oerftellbaren ©tüpern ober ©erüftböden unterftellt unb
gut oerfpannt unb befeftigt roerben. ®a§ Slufftellen ber»
fetben auf glatte Vöben ober T»Valien oljne holpnter»
tage ift oerboten. ®aS ©djrägfteüen ift p oermeiben.
Vor ben genfteröffnungen über ben ©ipfergerüften follen
Vruftroelfren angebracht fein. ®ie ©erüftlaben müffen
minbeftens 36 mm ftart fein.

Slrt. 27. Seiterngerüfte (auf Seitern aufgelegte
Vretter) finb bei Arbeiten über 3 m höbe oerboten. ®ie
UnterftütpngSpuntte bürfen nietjt me|r als 2 m ausein»
anber liegen ; bie Vretter müffen minbeftens 30 cm breit
unb 36 mm ftart fein.

$ür bie Seiterngerüfte finb Vodleitern p oerroenben,
bie mit einer Vorrichtung gegen umseitiges SluSeinanber»
geben oerfeben finb.

3. StufjugSarbeiten, Valtenlegung, Slufridjtung.
Slrt. 28. Saften oon mebr als 250 kg @eroic£)t finb

meebanifeb aufpjieben.
®er Slufpg oon fdfroeren Mörtellaften, ferneren

©teinen, Valien unb ®ad)üerbanbt)öljern barf an ge=

roöbnlicben Vaugerüften nur an einem bap beftimmten
Vidjtbaum (©tanbenbaum) erfolgen, roeldfer nacl) bem
Qnnern beS VaueS unb feitlicl) mit Stangen abpfteifen
ift; baS holpufäteb^« cm bloßen ©erüftftangen ober an
fdjräg angelegten heöeln ift nur mit befonberer baupoli»
geificfjer Veroitligung geftattet.

Vei Vutjgerüften finb bie Materialien unb ©erat»
fdjaften mittelft ©eilrolle ober Slufpg f)inaufpbeförbern.

Vei gewöhnlichen SlufpgSgerüften bürfen nur au§

hartbolj erftellte Sodfroaljen, roelclje an beiben ©nben
mit ftarlen ©ifenringen gebunben finb, oerroenbet wer»
ben. Stuf Vaugerüften, roo 8auftral)nen pr Verroenbung
tommen, müffen an ber fjnnen» unb Sluffenfeite beS @e»

rüfteS Saufgänge mit ftarlen ©djutpelänbern erftetlt
werben.

9Bät)renb bes SlufpgeS £>at jebe Vefdjäftigung unter»
halb ber SlufpgSfieHe p unterbleiben. ®ie an ber Stuf»

pgSroinbe ober an ber ©djroenlteine befcfjäftigten Slrbeiter
laben fid) fo aufpftellen, baf) fte bordf ^erabfallenbe
©egenftänbe nid)t getroffen roerben tonnen.

Side SUtfpgSgeräte finb oon $eit p geit auf ihre
hattbarteit p prüfen.

Slrt. 29. $ebeS ©ebätf ift fofort nacl) bem Segen
mit Vrettern ppbeden.

holjgebälte müffen, fofern ber ©djrägboben nicht
eingefchnitten roirb, mit Vrettern ton minbeftens 24 mm
©tärte bidft fdjlieffenb gebedt roerben. Vei abnormaler
Sichtweite oon ©ebälflagen müffen pr ®edung ©erüft»
laben oerroenbet roerben. ©ebälte, ©ebältabbedungen,
©erüftböben unb »treppen müffen ftetS ton ©djutt unb
©djroppen rein gehalten roerben. ©ifengebälfe, aud) foldfe
mit ßroifdjenfüliung au§ houcöiS ufro. finb mit ©erüft»
brettern ppbeden.

®aS ©ebält, auf weitem gearbeitet roirb, unb baS
barunter liegenbe muf? ooüftänbig pgebedt fein.

Slrt. 30. $um Slufriclften ift baS SDadjgebält oom
(jimmermeifter fofort mit Vrettern p beden. ®er Vretter»
belag, ber mit Stägeln prooiforifch befeftigt roerben foil,
muff bis nacl) VoIIenbung ber ®ad)beder»,
©pengier» unb Malerarbeiten befielen bleiben, fofern
injroifdjen nicht ber ©c^rägboben gelegt roirb.

3um Slufrid)ten ber ®ad)ftül)le befonberS hoher ®e=
bäube oljne eigentliche ©todroerlSeinteilung, roeldje leine
3ttifdjengebälle ober ®acpaltenlage erhalten, foroie pm
©rfteHen ton ïurmljelmen, Fuppeln, turmartigen Su=

tarnen ufro. müffen Vaugerüfie erftellt roerben, roeldje
mit ©erüftlaben gut abgebedt finb.
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Bautenkontroll-Verordnung
der Stadt Zurich.

(Fortsetzung statt Schluß.)

Art. 22. Die Stellen, wo Pflaster oder Beton zu-
bereitet wird, sollen, sofern sie nicht mindestens 7 m von
dem Baugerüste entfernt sind, durch ein starkes Schutz-
dach geschützt werden. Desgleichen sind die untern Ar-
beitsstellen an Fassaden gegen das Herabfallen von
Gegenständen zu schützen. Es muß speziell der unterste
Gerüstgang dicht anschließend an die Fassade gedeckt
bleiben.

Art. 23. Oeffnungen der Lichtschächte, Aufzüge, Zinnen-
aufgänge usw. in den Balkenlagen, sowie Kalkgruben und
andere Vertiefungen auf der Baustelle sind einzufrieden
und an den Rändern mit Schutzbrettern einzufassen, deren
Oberkante die Gebälklage um mindestens 20 em über-
ragt, oder sicher zuzudecken.

Art. 24. Bei Glatteis und Schnee müssen die Ge-
rüstbretter. Laufbrücken, Bautreppen, Gerüstböden, Ge-
bälkabdeckungen usw., ebenso beim Legen der Balken die
obern Mauerflächen gereinigt und mit Salz und Sand
bestreut werden.

Art. 25. Die Gerüste, die längere Zeit im Gebrauche
sind, müssen in angemessenen, den Witterungsverhältnissen
entsprechenden Zeitabschnitten, mindestens aber alle 2Mo-
nate oder, wenn sie eine zeitlang nicht benutzt wurden,
vor der Wiederbenutzung sorgfältig geprüft werden.

2. Gerüste im Innern der Bauten.
Art. 26. Bei Arbeiten im Innern der Bauten, wie

Maurer-, Gipser-, Malerarbeiten usw., sind Gerüste zu
erstellen, die gut abgedeckt und, sofern nicht der ganze
Raum eingerüstet wird, mindestens 1 m breit und bei
über 2,50 m Höhe mit einer Rücklehne zu versehen sind.

Gipsergerüste müssen mit starken, wenn möglich mit
verstellbaren Stüpern oder Gerüstböcken unterstellt und
gut verspannt und befestigt werden. Das Aufstellen der-
selben auf glatte Böden oder "si-Balken ohne Holzunter-
läge ist verboten. Das Schrägstellen ist zu vermeiden.
Vor den Fensteröffnungen über den Gipsergerüsten sollen
Brustwehren angebracht sein. Die Gerüstladen müssen
mindestens 36 mm stark sein.

Art. 27. Leitern gerüste (auf Leitern aufgelegte
Bretter) sind bei Arbeiten über 3 m Höhe verboten. Die
Unterstützungspunkte dürfen nicht mehr als 2 in ausein-
ander liegen; die Bretter müssen mindestens 30 cm breit
und 36 mm stark sein.

Für die Leiterngerüste sind Bockleitern zu verwenden,
die mit einer Vorrichtung gegen unzeitiqes Auseinander-
gehen versehen sind.

3. Aufzugsarbeiten, Balkenlegung, Aufrichtung.
Art. 28. Lasten von mehr als 250 Gewicht sind

mechanisch aufzuziehen.
Der Aufzug von schweren Mörtellasten, schweren

Steinen, Balken und Dachverbandhölzern darf an ge-
wöhnlichen Baugerüsten nur an einem dazu bestimmten
Richtbaum (Standenbaum) erfolgen, welcher nach dem

Innern des Baues und seitlich mit Stangen abzusteifen
ist! das Holzaufziehen an bloßen Gerüststangen oder an
schräg angelegten Hebeln ist nur mit besonderer baupoli-
zeilicher Bewilligung gestattet.

Bei Putzgerüsten sind die Materialien und Gerät-
schaften mittelst Seilrolle oder Aufzug hinauszubefördern.

Bei gewöhnlichen Aufzugsgerüsten dürfen nur aus
Hartholz erstellte Lochwalzen, welche an beiden Enden
mit starken Eisenringen gebunden sind, verwendet wer-
den. Auf Baugerüsten, wo Laufkrahnen zur Verwendung
kommen, müssen an der Innen- und Außenseite des Ge-
rüstes Laufgänge mit starken Schutzgeländern erstellt
werden.

Während des Aufzuges hat jede Beschäftigung unter-
halb der Aufzugsstelle zu unterbleiben. Die an der Auf-
zugswinde oder an der Schwenkleine beschäftigten Arbeiter
haben sich so aufzustellen, daß sie durch herabfallende
Gegenstände nicht getroffen werden können.

Alle Aufzugsgeräte sind von Zeit zu Zeit auf ihre
Haltbarkeit zu prüfen.

Art. 29. Jedes Gebälk ist sofort nach dem Legen
mit Brettern zuzudecken.

Holzgebälke müssen, sofern der Schrägboden nicht
eingeschnitten wird, mit Brettern von mindestens 24 mm
Stärke dicht schließend gedeckt werden. Bei abnormaler
Lichtweite von Gebälklagen müssen zur Deckung Gerüst-
laden verwendet werden. Gebälke, Gebälkabdeckungen,
Gerüstböden und Treppen müssen stets von Schutt und
Schroppen rein gehalten werden. Eisengebälke, auch solche
mit Zwischenfüllung aus Hourdis usw. sind mit Gerüst-
brettern zuzudecken.

Das Gebälk, auf welchem gearbeitet wird, und das
darunter liegende muß vollständig zugedeckt sein.

Art. 30. Zum Aufrichten ist das Dach gebälk vom
Zimmermeister sofort mit Brettern zu decken. Der Bretter-
belag, der mit Nägeln provisorisch befestigt werden soll,
muß bis nach Vollendung der Zimmer-, Dachdecker-,
Spengler- und Malerarbeiten bestehen bleiben, sofern
inzwischen nicht der Schrägboden gelegt wird.

Zum Aufrichten der Dachstühle besonders hoher Ge-
bände ohne eigentliche Stockwerkseinteilung, welche keine
Zwischengebälke oder Dachbalkenlage erhalten, sowie zum
Erstellen von Turmhelmen, Kuppeln, turmartigen Lu-
karnen usw. müssen Baugerüste erstellt werden, welche
mit Gerüstladen gut abgedeckt sind.

L î-.â t' - --
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®iefe ©erüfte, beten Anorbnung ©ache bet Saulei=
lung ift, muffen bi§ nach Sollenbung bet garner',
©pengter=, ©cf)toffer=, ®ad)berfer» nnb Rtalerarbeiten
fteîjen bleiben.

4. ®a<hbecfer ©pen g 1er', SR a 1er', ©<hloffer=
unb ©laferarbeiten.

Art. 31. ®ac^becîet-, ©pengler», SRaler', ©c£)Ioffer=
unb ©laferarbeiten bürfen nic£)t ohne fixere ©erüftung
norgenommen roetben.

®er Saufjerr unb bie Sauleitung finb [ür bie ®urc£)'
füfjrung ber na<hftel)enben Sorfdl)riften unb iulbefonbere
bafür oerantroonlicf), bafj bie oorgefchriebenett ©ctphge'
rüfte nor Seginn ber Arbeit angeorbnet rnetben unb fo»

lange befielen bleiben, bis bie Arbeiten noliftäubig be=

enbigt finb.
Art. 32. ®ie pr Ausführung ber llmfaffunglroänbe

non Reu= ober Umbauten aufgehellten ©erüfte muffen
bis nacî) Sollenbung fämtlicfjer ®ucl)arbeiten befielen
bleiben. fjiebei mufi ber oberfte ©erüftgang, ber nicf)t
tiefer all 1 m unter bern jpauptgefiml liegen barf, in
feiner ganjen Sreite mit Srettern bic£)t fcï)lie§enb abge=
becît unb an ber Aufjenfeite mit einer minbeftenl 60 cm
über bie SDac^rinne hittaulragenben, gut befeftigten ©<hut$'
roanb nerfeljen roerben.

®ie prn Aufpg non ©adfpgeln unb ©rfjiefern be=

ftimmten mechanifchen Aufpge (©leoatoren) müffen an
einem befonberS £)iegu erftellten ©erüft außerhalb bei
Saugerüftel ober innerhalb bel Sauel angebracht roer=
ben. ®ie ©lenatorîetten müffen in fenïredjter DîicEjtung
benütjt unb bürfen nicht über bie ©treichftangen gefdE>leift
merben.

Sei ©efällSbrudE) non SDädhern ift 1 m unterhalb bei'
felben ein ©erüft mit ©chutpmnb non 1 m jpöhe p er=

ftellen.
Art. 33. ®ie ©d)iefer= unb 3«9slbäd^er non Reu=

bauten finb mit ftarfen ©achhalen p nerfeljen, beren

tjoripntale Reihen in Abftänben non tjörfjftenS 3 m
auleinanber liegen unb beren Abftänbe in ber Steide
l)ö(f)ftenS 1,50 m betragen bürfen.

©ie follen einen Querfclpitt non minbeftenl 3 cm-
haben unb aufjer buret) eine ©pitje ober Krempe mit
ftarten Flögeln ober ©cljrauben in genügenber 3^1)1 be=

feftigt fein.
gerner müffen an jebem ©ct)iefer= ober ßiegetbad)

©dlpeefänge angebracht merben, roelcbe buret) ^öcEjfietrS
1 m ooneinaitber ftefjenbe, oerjinlte ©ifen fietjer befeftigt
merben müffen.

®ie®act)fennel müffen mit minbeftenl 4mm bieten
unb 27 mm breiten ®act){)aten befeftigt roerben, roetetje

in Abftänben non tjöd^ftenS 70 cm auf ®rauflaben an
jebem ©parren ober an einer gleichwertigen Sefeftigungl*
ftelle mit minbeftenl 3 ftarfen Slägeln angebracht roerben

müffen. ®act)fennel unter 33 cm Abroicllung bürfen an
fjauptgefimfen feine Serroenbung finben. ©efimlfnacfen
unb Sluffchifftungen finb aul minbeftenl 6 cm ftarfen
Saben p erftellen.

Art. 34. Sei Reparaturen non ®äcl)ern müffen bie
Arbeiter buret) © cl) u h unb ganggerüfte unb burdh
bie Serroenbung non foliben, an ftarfem ©urt befeftigten
©eilen geficfjert roerben.

Sei Heineren ®act)reparaturen finb in ber ®adf)rinne
©chutjbretter non 60 cm Sreite gut p befeftigen; bei

ganj fteiten fächern müffen bie ©ctphbretter ber Rei=

gung bei ®act)e! entfprecljenb höf)er fein.
®ie ®achleitern müffen burctjaul folib unb bie ©proffen

fo gefertigt fein, baff bie Arbeiter feften Stuftritt haben.

Slrt. 35. gür Arbeiten an ©lalbädhern ift untere

halb berfelben ein ©erüft erforberlict), belgleichen für

bal ©infetjen non fctjroeren, großen genftern (£reppen=
haul=, @aal=, Kirchenfenftern ufro.).

®al Schlagen non Mobenlöchern für genfterläben,
galouften ufro., foroie bal Anfragen unb Anftreictjen
berfelben über ©rbgefcEjoffhöhe ift foroeit el fich rticE)t

um fleine Reparaturen panbelt, ohne ©erüftung unp=
läffig, ebenfo bal Anbringen unb Aulroechfeln non ®adh'
fenneln. Ausnahmen bebürfen ber Seroiüigung ber ®e=

rüftfdhau.
Art. 36. Seim Äodjen non froidement, Asphalt,

2eer ufro. ift ein Arbeiter p beftimmen, Per auéfchliefj=
lieh bie geuerung unb ben Sîeffel p beforgen hat. ©troaigel
geuer im Steffel barf nicht buret) Staffer, fonbern nur
buret) troctenel ©anb erftieft roetben ; audh ift ein paffen'
ber ®ectel ftetl bereit p halten. Steffel unb geuertöpfe
müffen auf einer feuerfietjern Unterlage ruhen.

5. 9Rect)anifche Sorriihtungen,
eleïtrifc^e Anlagen.

Art. 37. • ®al 9Ritfaf)ren non S^fonen auf mecha=
nifcE)en SRaterialaufpgen jeber Strt ift nerboten. $ur
Sebienung berfelben bürfen nur fachmännifct) gefcïjulte
Arbeiter nerroenbet roerben.

3um ©ctphe ber an ber SRafctjine befdjäftigten Sit"
beiter ift ein ftarïel Schupbach jirfa 3 m über bem ©rb'
boben p errichten; ber gSobcft beim SEriebroer! ift mit
einer 90 cm hohen Srüftunglroanb einpfrieben.

Slrt. 38. Seim Seriellen non Rammen mufj ber
Rammbar (Rammftoh) auf bem erften ©teeftpten bei
ber Saufrute angebracht roetben.

$)ie ©tedhafen an ben Saufruten bürfen nicht mehr
all bie ©tärte bei @ct)ieber§ (©chlüffell) beträgt, aul'
gefteüt fein; bie Rammen müffen forooht beim SEranS--

portieren roie beim ©betreiben ber pfähle mit ftarten
©eilen gut oerfchroentt roerben.

Art. 39. 2Bo an gaffaben ufro. ©tartftromteitungen
angebracht finb, müffen fie roähtenb ©rftellung ber ©e=

rüfte unb Rulführung ber Slrbeiten burch Sretteroer=
fchalung ifoliert roerben, fofern ber Setrieb nicht einge'
ftellt roerben fann.

Sor ber Ausführung folcher ©chu^oertleibungen ift
ber Setrieblinhaber ber ©tarfftromleitung p benatfjrich'
tigen, bamit er bie ihm notroenbig erfcljeinenben @^uh=
norfehrungen anorbnen tann.

6. Sefeitigung ber ©erüfte.
Art. 40. SBeber bie am Sau beschäftigten Arbeiter

nod) bie auffichtführenben Rerfonen finb befugt, ©erüfte
unb ©chutjDorrichtungen ohne Auftrag beljenigen, ber
biefelben erftellt hat, p befeitigen, noch bürfen fie baran
Aenberungen anbringen. Sorbehatten bleibt bie Anjeige'
Pflicht nact) 2.

f Technische Zeichnungen f
B and Bücher für Architekten, Schreiner, ü
" Schlosser, Maler, sowie alle Zweige 5

d. Kunsthandwerks, Gartenanlagen etc.

empfiehlt in grosser Auswahl und liefert ^
® »uf bequeme Teilzahlungen 429ü g
5 M. Kreutzmann, Rämistr. 37, Zürich

Buchhandlung für Architektur und Kunstgewerbe
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Diese Gerüste, deren Anordnung Sache der Baulei-
tung ist, müssen bis nach Vollendung der Zimmer-,
Spengler-, Schlosser-, Dachdecker- und Malerarbeiten
stehen bleiben,

4, Dachdecker-, Spengler-, Maler-, Schlosser-
und Glaserarbeiten,

Art. 31. Dachdecker-, Spengler-, Maler-, Schlosser-
und Glaserarbeiten dürfen nicht ohne sichere Gerüstung
vorgenommen werden.

Der Bauherr und die Bauleitung sind stir die Durch-
führung der nachstehenden Vorschriften und insbesondere
dafür verantwortlich, daß die vorgeschriebenen Schutzge-
rüste vor Beginn der Arbeit angeordnet werden und so-

lange bestehen bleiben, bis die Arbeiten vollständig be-

endigt sind,

Art, 32. Die zur Ausführung der Nmfassungswände
von Neu- oder Umbauten aufgestellten Gerüste müssen
bis nach Vollendung sämtlicher Durcharbeiten bestehen
bleiben. Hiebei muß der oberste Gerüstgang, der nicht
tiefer als 1 m unter dem Hauptgesims liegen darf, in
seiner ganzen Breite mit Brettern dicht schließend abge-
deckt und an der Außenseite mit einer mindestens 60 cm
über die Dachrinne hinausragenden, gut befestigten Schutz-
wand versehen werden.

Die zum Aufzug von Dachziegeln und Schiefern be-

stimmten mechanischen Aufzüge (Elevatoren) müssen an
einem besonders hiezu erstellten Gerüst außerhalb des

Baugerüstes oder innerhalb des Baues angebracht wer-
den. Die Elevatorketten müssen in senkrechter Richtung
benützt und dürfen nicht über die Streichstangen geschleift
werden.

Bei Gefällsbruch von Dächern ist 1 in unterhalb des-

selben ein Gerüst mit Schutzwand von 1 m Höhe zu er-
stellen,

Art. 33, Die Schiefer- und Ziegeldächer von Neu-
bauten sind mit starken Dachhaken zu versehen, deren

horizontale Reihen in Abständen von höchstens 3 m
auseinander liegen und deren Abstände in der Reihe
höchstens 1,50 m betragen dürfen,

Sie sollen einen Querschnitt von mindestens 3 em'
haben und außer durch eine Spitze oder Krempe mit
starken Nägeln oder Schrauben in genügender Zahl be-

festigt sein.
Ferner müssen an jedem Schiefer- oder Ziegeldach

Schneefänge angebracht werden, welche durch höchstens
1 m voneinander stehende, verzinkte Eisen sicher befestigt
werden müssen,

DieD ach kennel müssen mit mindestens 4 mm dicken

und 27 mm breiten Dachhaken befestigt werden, welche
in Abständen von höchstens 70 em auf Draufladen an
jedem Sparren oder an einer gleichwertigen Befestigungs-
stelle mit mindestens 3 starken Nägeln angebracht werden
müssen, Dachkennel unter 33 em Abwicklung dürfen an
Hauptgesimsen keine Verwendung finden. Gesimsknacken
und Aufschifftungen sind aus mindestens 6 em starken
Laden zu erstellen.

Art. 34. Bei Reparaturen von Dächern müssen die
Arbeiter durch Schutz- und Fanggerüste und durch
die Verwendung von soliden, an starkem Gurt befestigten
Seilen gesichert werden.

Bei kleineren Dachreparaturen sind in der Dachrinne
Schutzbretter von 60 em Breite gut zu befestigen; bei

ganz steilen Dächern müssen die Schutzbretter der Nei-
gung des Daches entsprechend höher sein.

Die Dachleitern müssen durchaus solid und die Sprossen
so gefertigt sein, daß die Arbeiter festen Auftritt haben,

Art. 35, Für Arbeiten an Glasdächern ist unter-
halb derselben ein Gerüst erforderlich, desgleichen für

das Einsetzen von schweren, großen Fenstern (Treppen-
Haus-, Saal-, Kirchenfenstern usw.).

Das Schlagen von Klobenlöchern für Fensterläden,
Jalousien usw., sowie das Anschlagen und Anstreichen
derselben über Erdgeschoßhöhe ist, soweit es sich nicht
um kleine Reparaturen handelt, ohne Gerüstung unzu-
lässig, ebenso das Anbringen und Auswechseln von Dach-
kenneln, Ausnahmen bedürfen der Bewilligung der Ge-
rüstschau,

Art, 36. Beim Kochen von Holzzement, Asphalt,
Teer usw, ist ein Arbeiter zu bestimmen, oer ausschließ-
lich die Feuerung und den Kessel zu besorgen hat. Etwaiges
Feuer im Kessel darf nicht durch Wasser, sondern nur
durch trockenes Sand erstickt werden; auch ist ein passen-
der Deckel stets bereit zu halten, Kessel und Feuertöpfe
müssen auf einer feuersichern Unterlage ruhen.

5, Mechanische Vorrichtungen,
elektrische Anlagen,

Art. 37, - Das Mitfahren von Personen auf mecha-
nischen Materialaufzügen jeder Art ist verboten. Zur
Bedienung derselben dürfen nur fachmännisch geschulte
Arbeiter verwendet werden.

Zum Schutze der an der Maschine beschäftigten Ar-
beiter ist ein starkes Schutzdach zirka 3 m über dem Erd-
boden zu errichten; der Podest beim Triebwerk ist mit
einer 90 cm hohen Brüstungswand einzufrieden.

Art, 38. Beim Verstellen von Rammen muß der
Rammbär (Rammklotz) auf dem ersten Steckhaken bei
der Laufrute angebracht werden.

Die Steckhaken an den Laufruten dürfen nicht mehr
als die Stärke des Schiebers (Schlüssels) beträgt, aus-
gestellt sein; die Rammen müssen sowohl beim Trans-
Portieren wie beim Eintreiben der Pfähle mit starken
Seilen gut verschwenkt werden.

Art. 39, Wo an Fassaden usw, Starkstromleitungen
angebracht sind, müssen sie während Erstellung der Ge-
rüste und Ausführung der Arbeiten durch Bretterver-
schalung isoliert werden, sofern der Betrieb nicht einge-
stellt werden kann.

Vor der Ausführung solcher Schutzverkleidungen ist
der Betriebsinhaber der Starkstromleitung zu benachrich-
tigen, damit er die ihm notwendig erscheinenden Schutz-
Vorkehrungen anordnen kann,

6. Beseitigung der Gerüste.
Art. 40. Weder die am Bau beschäftigten Arbeiter

noch die aufsichtführenden Personen sind befugt, Gerüste
und Schutzvorrichtungen ohne Auftrag desjenigen, der
dieselben erstellt hat, zu beseitigen, noch dürfen sie daran
Aenderungen anbringen, Vorbehalten bleibt die Anzeige-
Pflicht nach Art, 2.
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Asphaltfabrik Käpfnach in Horgen
Gysel & Odinga vormals Brandl! & Cie.

liefern in nur prima Qualität und zu billigsten Konkurrenzpreisen
Asphaltisolierplatten, einfach und combiniert, Holzzement,
Asphalt-Pappen, Klebemasse für Kiespappdächer, im-
prägniert und rohes Holzzement-Papier, Patent-Falzpappe
„Kosmos", Unterdachkonstruktion „System Fichtel"
Carbolineum. Sämtliche Teerprodukte.

Goldene Medaille Zürich 1894.
Telegramme: Asphalt Horgen. 3608 TELEPHON.

UEBERßUND.

Beim Bbbruch non ©erüften barf toeber Bau» noch
©erüftmaterial heruntergemorfen tnerben; basfelbe muß
entmeber mit ©eilen t)erunterpetaffen ober f)erunterge=
tragen roerben.

7. §ocE)famine.
21rt. 41. Seim Bau non §oc|faminen, meldfe otjne

Slußengerüft ausgeführt roerben, finb im gnnern 2,50 cm
ftarfe ©teigeifen einzumauern, gleictjoiel ob folctje auch
außen angebracht roerben. ®ie2tufzug§geräte, roie SBinben,
©eile unb Letten, muffen mit ©icherheitshafen nnb Sperr»
norridhtungen oerfehen fein.

IV. 2lböruÄ)arbeiten.
21rt. 42. ®er 2lbbruch oon ©ebäuben barf nur unter

facfjfunbiger Seitung erfolgen.
®a§ Umreiten ganzer Sßänbe, ©djorafteine jc., barf

nur unter Stnroenbnng alter Borfi<ht§maßregeln für bie
Arbeiter unb ®rittperfonen oorgenommen merben. Böben
unb ©ebälfe finb burch Bbbruch» ober Baumaterialien
nic£)t zu ftarf ju belaften. ©taubentmicftnng ift burch
hinreichend Befeuchten ber Bbbruchftellen unb beS Bau»
fdE)utte§ möglidhft ju oermeiben. ®er Baufchutt ift
hinunterzutragen ober in gefchloffenen Kanälen hinunter»
jubeförbern.

2lrt. 43. 3tu§jubrechenbe gaffaben müffen mittelft
T-Balfen ober ©ifenbahnfchienen in genügenber 2In§at)I
unterfangen merben.

®ie ©priese müffen fenfrecl)t auf ©chmelten geftettt,
mit ißfetten oerfehen, gut befeftigt unb uerfrfjroertet mer»
ben. Sieben ber fenîrec£)ten ©prießung finb auch fcfjräg
angeftettte ©priese anzubringen.

®a§ teitroeife Befeitigen oon ©prießhotz oor bem
Berfeßen ber Unterzüge ufto. ift oerboten.

V. Arbeiten in fomprimierter Suft.
Strt. 44. ®ie ßutaffung zu Arbeiten in fomprimierter

Suft muß abhängig gemacht merben oom ®rgebni§ einer
genauen ärztlichen Unterfuçhung.

2ln ber 31rbeit§fteïïe ift ein regelmäßiger ärztlicher
Uebermachung§bienft einzurichten. ®ie Infteltung be§
31rzte§ ift ©ache bes Unternehmer^.

2£rt. 45. ®er Unternehmer hat oor Inangriffnahme
ber Arbeiten eine genaue Borlage über ©ang unb ©in»

rptung berfelben, inêbefonbere über bie ®auer be§ ©in»
unb 21u§fchleufen§ unb über bie ©c£)icf)teinteilung einzu»
reichen; fie fott bem jetoeiligen ©tanb ber ®e^nif unb
ber tppgiene entfprechen.

21rt. 46. lieber Arbeiter ift über bie Borgänge beim
©itt» unb SXusfcfjlenfen genau zu unterrichten unb auf
bie ©efahren ber Bichtbefolgung ber Borfcliriften auf»
merffam zu machen.

Beben ber Bauftelte fotl eine Baracf'e errichtet roer»
ben, mo bie Arbeiter [ich nach bem SCu§fc£)teufen auf»
halten fönnen. ©ie foil ftetê gut oentiliert, heiâ&ar unb
mit Siegeftätten oerfehen fein unb geeignete fMtfêmittel
Zur Behanblung oon Stranfen enthalten, ©ie barf nicht

Zur Sagerung oon Baumaterialien unb SSerfzeitgen oer»
menbet merben.

Strt. 47. Stuf ber Bauftetle fott ein Begifter geführt
merben, enthaltenb : bie Barnen unb Bornamen berjenigen
ißerfonen, bie ber ärztlichen Unterfuçhung unterroorfen
morben finb, mit Slngabe be§ Befultate§ ber Unterfuçhung,
fomie fämttiche gälte, in benen ärztliche Behanblung auf
bem Bauplatte erfolgte, unb bie babei erzielten Befultate.

(Schluß folgt.)

ungemeines Bauwesen.
©rroeiterung öer grauenflinif Süricf). ©roße

©tabtrat oon ßüricl) befchloß zu |)anben ber ©emeinbe
einen Beitrag oon gr. 440,000 an bie Soften ber ©r»

meiterung ber fantonalen grauenftinif.
2Iu£ Der bernißhen Bauctjronif. (rdm.-ßorr.) 9Bit

ber ©rroeiterung be§ BegirE§fpitaI§ in Biel, für
melcße bie Begierung befanntlich eine Sotterie beroilligt
hat, geht e§ nun bocß oorroärti. ©inftroeilen ift bie ©r»

ftellung eine§ neuen ißaoillon§ mit 60 Betten (40 für
bie mebizinifche Abteilung unb 20 für bie fpeziette ®uber=

lulöfenabteilung), fomie bie ©rrichtung einer ißrioat»
franfenabteilung projeftiert.

®a§ oon einer Jîrifiê f)eimgefuct)t gemefene ,,^arf=
Çotel Ober" in gnterlafen ift auf bem ©teigerung§=
roege burtf) Bermittlung einer SSBaabtlänber Bau! an
eine 211tiengefellfchaft übergegangen, roelche ba§ £>otel

grünblich umbauen unb burch ®en Beubau oergrößern
unb bann roeiter betreiben laffen roilt. ®er ©efeüfcßaft
fteßt ein Kapital oon gr. 1,000,000 zur Berfügung.

2ln ©teile ber burch mächtigen ©chneefatl biefe§
Ba<hminter§ z^frümmerten Slip hü tie auf ber 211 p
Bellen ob ©ajieten läßt bie bortige Bürgergemeinbe
eine neue |)ütte famt ©tallung für zirt'a 70 Stühe erbauen.

®ie ©emeinbe 2BaIfringen hut ben Bau eine§

neuen ©chuthaufe§ befcßtoffen unb bie ©emeinbe

E>. Beels:
Pieterlen bei Biel-Bienne

Telephon Telephon
Teiegra/r m-Adresse :

PAPPBECH PIETEBL EK".
Fabrik für

la. Holzzement Dachpappen
Isolirpiatten Isoiipteppiche

Korkplatten
und sämtliche Theer« und Asphaitfabrikate

Deckpapiere
roh and imprägniert, in nur bester Qualität,

zu billigsten Preisen. 1084 n
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Beim Abbruch von Gerüsten darf weder Bau- noch
Gerüstmaterial heruntergeworfen werden; dasselbe muß
entweder mit Seilen heruntergelassen oder herunterge-
tragen werden.

7. Hochkamine.
Art. 41. Beim Bau von Hochkaminen, welche ohne

Außengerüst ausgeführt werden, sind im Innern 2,50 cm
starke Steigeisen einzumauern, gleichviel ob solche auch
außen angebracht werden. Die Aufzugsgeräte, wie Winden,
Seile und Ketten, müssen mit Sicherheitshaken und Sperr-
Vorrichtungen versehen sein.

IV. Abbrucharbeiten.
Art. 42. Der Abbruch von Gebäuden darf nur unter

sachkundiger Leitung erfolgen.
Das Umreißen ganzer Wände, Schornsteine zc,, darf

nur unter Anwendung aller Vorsichtsmaßregeln für die
Arbeiter und Drittpersonen vorgenommen werden. Böden
und Gebälke sind durch Abbruch- oder Baumaterialien
nicht zu stark zu belasten. Staubentwicklung ist durch
hinreichendes Befeuchten der Abbruchstellen und des Bau-
schuttes möglichst zu vermeiden. Der Bauschutt ist
hinunterzutragen oder in geschlossenen Kanälen hinunter-
zubefördern.

Art. 43. Auszubrechende Fassaden müssen mittelst
T'-Balken oder Eisenbahnschienen in genügender Anzahl
unterfangen werden.

Die Sprieße müssen senkrecht auf Schwellen gestellt,
mit Pfetten versehen, gut befestigt und verschweltet wer-
den. Neben der senkrechten Sprießung sind auch schräg
angestellte Sprieße anzubringen.

Das teilweise Beseitigen von Sprießholz vor dem
Versetzen der Unterzüge usw. ist verboten.

V. Arbeiten in komprimierter Luft.
Art. 44. Die Zulassung zu Arbeiten in komprimierter

Luft muß abhängig gemacht werden vom Ergebnis einer
genauen ärztlichen Untersuchung.

An der Arbeitsstelle ist ein regelmäßiger ärztlicher
Ueberwachungsdienst einzurichten. Die Anstellung des
Arztes ist Sache des Unternehmers.

Art. 45. Der Unternehmer hat vor Inangriffnahme
der Arbeiten eine genaue Vorlage über Gang und Ein-
richtung derselben, insbesondere über die Dauer des Ein-
und Ausschleusens und über die Schichteinteilung einzu-
reichen; sie soll dem jeweiligen Stand der Technik und
der Hygiene entsprechen.

Art. 46. Jeder Arbeiter ist über die Vorgänge beim
Ein- und Ausschleusen genau zu unterrichten und auf
die Gefahren der Nichtbefolqunq der Vorschriften auf-
merksam zu machen.

Neben der Baustelle soll eine Baracke errichtet wer-
den, wo die Arbeiter sich nach dem Ausschleusen auf-
halten können. Sie soll stets gut ventiliert, heizbar und
mit Liegestätten versehen sein und geeignete Hilfsmittel
zur Behandlung von Kranken enthalten. Sie darf nicht

zur Lagerung von Baumaterialien und Werkzeugen ver-
wendet werden.

Art. 47. Auf der Baustelle soll ein Register geführt
werden, enthaltend: die Namen und Vornamen derjenigen
Personen, die der ärztlichen Untersuchung unterworfen
worden sind, mit Angabe des Resultates der Untersuchung,
sowie sämtliche Fälle, in denen ärztliche Behandlung auf
dem Bauplatze erfolgte, und die dabei erzielten Resultate.

(Schluß folgt.)

Allgemeine; «sumsen.
Erweiterung der Frauenklinik Zürich. Der Große

Stadtrat von Zürich beschloß zu Handen der Gemeinde
einen Beitrag von Fr. 440,000 an die Kosten der Er-
Weiterung der kantonalen Frauenklinik.

Aus der bernischen Bauchronik. (rà.-Korr.) Mit
der Erweiterung des Bezirksspitals in Viel, für
welche die Regierung bekanntlich eine Lotterie bewilligt
hat. geht es nun doch vorwärts. Einstweilen ist die Er-
stellung eines neuen Pavillons mit 60 Betten (40 für
die medizinische Abteilung und 20 für die spezielle Tuber-
kulösenabteilung), sowie die Errichtung einer Privat-
krankenabteilung projektiert.

Das von einer Krisis heimgesucht gewesene „Park-
Hotel Ober" in Jnterlaken ist auf dem Steigerungs-
wege durch Vermittlung einer Waadtländer Bank an
eine Aktiengesellschaft übergegangen, welche das Hotel
gründlich umbauen und durch einen Neubau vergrößern
und dann weiter betreiben lassen will. Der Gesellschaft
steht ein Kapital von Fr. 1,000,000 zur Verfügung.

An Stelle der durch den mächtigen Schneefall dieses

Nachwinters zertrümmerten Alp Hütte auf der Alp
Bellen ob Saxeten läßt die dortige Bürgergemeinde
eine neue Hütte samt Stallung für zirka 70 Kühe erbauen.

Die Gemeinde Walkringen hat den Bau eines

neuen Schulhauses beschlossen und die Gemeinde

ID.
bei Liel-Kienne
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